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Bürgerhaushalt 2021, Vorschlag Nr. 19 - Zusätzliche Kennzeichnungen auf der Fahrbahn 

Sehr geehrter Herr Schneider, 

im Namen des Stadtrats bedanke ich mich für Ihren Vorschlag zum Bürgerhaushalt 2021. Der 
Vorschlag wurde durch den zuständigen Fachausschuss geprüft und ich teile Ihnen im Ergebnis 
dieser Prüfung folgendes mit: 

Fahrbahnmarkierungen sind gemäß der §§ 39 ff Straßenverkehrsordnung (StVO) 
Verkehrszeichen bzw. Verkehrsleiteinrichtungen und zählen somit zu den Elementen der 
Verkehrsregelung sowie der Verkehrsführung. Die Verwendung von Fahrbahnmarkierung 
darf nur im rechtlichen Rahmen und der vorgegebenen Form der Vorschriften der StVO sowie 
der Verwaltungsvorschrift zur StVO (VwV-StVO) erfolgen, da diese die Funktion haben 
Verkehrsteilnehmer zu lenken und zu leiten, bestimmte Verkehrssituationen zu regeln und auf 
Gefahrensituationen oder Stellen hinzuweisen. 

Aufgabe der Fahrbahnmarkierungen ist es allerdings nicht, auch wenn sich dies mit Sicherheit 
mancher Verkehrsteilnehmer wünschen würde, an die geltende innerörtliche 
Höchstgeschwindigkeiten vom 50 km/h oder ähnliches zu erinnern. Die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit für eine geschlossene Ortslage beträgt ab der Ortseingangstafel 50 
km/h und gilt bis die Ortslage aufgehoben wird, oder ein Verkehrszeichen eine höhere oder 
niedrigere zulässige Höchstgeschwindigkeit ausweist. Der Gesetzgeber hat für Verkehrszeichen 
welche eine Geschwindigkeit außer Orts anzeigen die Wiederholung in angemessenen Abstand 
und im Kontext mit der Fahrgeschwindigkeit vorgesehen. Für die innerörtlichen Bereiche ist eine 
Wiederholung nur vorgesehen, sofern das Verkehrszeichen aufgehoben wurde. Für die 
grundsätzlich geltende innerörtliche Höchstgeschwindigkeit ab der Ortseingangstafel ist 
verkehrsrechtlich keinerlei Wiederholung vorgesehen und mithin auch nicht mit entsprechenden 
Bodenmarkierungen zulässig. 

Ihr Teilvorschlag der Markierung der innerörtlich zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist somit aus 
verkehrsrechtlichen Gründen für den Bürgerhaushalt 2021 abzulehnen. 
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